
 

 

 

Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Altdorf/Pfalz 

Allgemeines 

Die Bücherei ist während der Öffnungszeiten für jeden zugänglich. Die 
Öffnungszeiten werden durch Aushang bekannt gegeben.  

Anmeldung 

1. Die Anmeldung erfolgt durch das Ausfüllen eines Anmeldebogens. Dabei kann der 
Personalausweis eingesehen werden. 

2. Kinder benötigen die Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Diese haften für 
eventuelle Schäden und Verluste. 

3. Name, Adresse, Geburtsdatum, und Kontaktdaten werden elektronisch 
gespeichert.  

4. Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen.  
5. Die Bücherei gibt keine Daten an Dritte weiter. 
6. Durch die Unterschrift erkennt der Nutzer die Büchereiordnung an und erklärt sich 

mit der elektronischen Speicherung einverstanden. 

Ausleihe 

1. Der Ausweis sollte bei der Ausleihe vorgelegt werden. 
2. Die Ausleihfrist beträgt in der Regel vier Wochen. Eine Verlängerung ist maximal 

dreimal für je eine weitere Woche möglich. Individuelle Leihfristen bei besonderen 
Büchern/Medien sind möglich. 

3. Die Ausleihe ist kostenlos. 
4. Auf Wunsch kann eine Vormerkung für ausgeliehene Medien erfolgen. 
5. Verlängerungen und Vormerkungen sind auch über die Bibkat-App möglich. 

Umgang mit ausgeliehenen Büchern/Medien 

1. Der Leser verpflichtet sich, sorgfältig mit den Bücher/Medien der Bücherei 
umzugehen. Beschädigungen sind umgehend zu melden. 

2. Für verlorene oder beschädigte Medien ist Ersatz zu leisten, in der Regel zum 
Neuwert. Selbstständige Reparaturversuche sind untersagt. 

3. Die Bücherei übernimmt keine Haftung für Schäden durch ausgeliehene 
Bücher/Medien. 

4. Die Weitergabe an Dritte ist untersagt. 

 



Mahngebühr 

1. Nach dreimaliger versuchter Erinnerung per Telefon, Anrufbeantworter oder Mail 
wird eine Bearbeitungsgebühr von 3 Euro erhoben. 

 

Ausschluss von Benutzung 

1. Büchereileitung und Bücherei-Mitarbeiter haben das Hausrecht. 
2. Benutzer, die schwerwiegend oder wiederholt gegen die Benutzungsordnung 

verstoßen, können dauerhaft oder für eine bestimmte Zeit von der Benutzung 
ausgeschlossen werden. 

 

Altdorf/Pfalz, den  

 

 


